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Teutsche Zeit. — §. 132. 389

Eidsgenossenschaft bekannten , untereinander verbündeten
Städte und Länder , erst mit dem Jahr 1315. beginnt , so darf
es nicht übersehen werden , daß der Bund der drey Waldstätte,
wenn gleich aller spätern Bünde Grundlage , für sich allein be¬
trachtet , weder an der innern Gestaltung jener Bergthäler,
noch an ihren äußern Verhältnissen etwas veränderte , — son¬
dern daß im Gegentheil seine Tendenz in so fern wesentlich
erhaltender Natur ist , als einerseits das bereits seit Jahr¬
hunderten bestandene Vundesverhältniß 0 zu gegenseitiger Ver¬
theidigung ihrer allseitigen Rechte auf ewige Zeiten verlängert;
— anderseits jedem Bnndcsglied , ohne der übrigen Einwilli¬
gung , einem auswärtigen Herrn sich zu unterwerfen , oder mit
einem solchen sich zu verbünden , untersagt ist.

Es liegt wohl gerade darin ein wesentlicher Grund , war¬
um der Schweizer - Bund  so lange sich erhalten hat , weil
dessen Tendenz weit weniger dahin zielt , neue Rechte sich
zu erwerben , als vielmehr , die ererbten oder er-
worbenenNechte mitEntschlossenheit zu bewahren.

i ) Daß unter den  drcyWaldstätten  schon seit sehr langer
Zeit eine Art von Bündniß bestanden habe, ergibt steh einerseits
aus der Theilnahme und der Mit -Leidensch aft von ttri und ttn»
terwalden  an dem Gränzstreit der Schwyhcr  gegen Einsie¬
deln,  schon um die Mitte des i 2ten Jahrhunderts (8. 8t.) ; —
anderseits aus der in dem BundeSvcrtrag von 1291. enthaltenen
Andeutung, daß schon ein früheres Bündniß  bestanden habe:

— — — — „ ÄQ in OINNLM eventuni huelitret nniversitas
„prornisit sltori ac-Ourrere , eurn neeesse fuerit acj suecurren-
„äuin et in expensis proprns , pro ut opus fuerit , contra impe-
„tu8 niaIi §nornin resistere , injurias vinclicare prestito super
„liüs corporaliter gursmento , sksgue 60I0 servanüis , a,
„oon/eefe ^ ai !r'o» r>r / o, -,na,n gurameuto VLlIatsin , xressntidus
„r',r/ror -er» aic>" eto.

Amtliche Sammlung der ältern eidgen. Abschiedeu. s. w.
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22 6 lese man statt Vousclre,
22 34 §. 5 Während nun die Helveticr u. st w.
SS Note t . Grab schritt der Julia Alpinula.

«ch/rttc wird dicseGrabschrift als unächt be"
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trachtet . — Dagegen ist in
cke / ' //r '^eor , « cle s' » „ oee-„ ,e / /e/r :«eke ee (7a,,eo ?r
k/e 'V. I . P. 75. bemerkt/ daß dieser Stein lange
in einer Mauer des Schlosses zu Avenches sich befunden
habe, — daß er aber nach England verkauft worden sey.

L1 12—15 Felix , Ncgula und ExuperantiuS.
In den Mittheilungen der Zürcher ischen Ge¬

sell schüft für vaterländische Alterthümer,
Heft IV . findet fiel) ein , das Martyrologium von St.
Felix und Neg lila  enthaltender , aus dem zehnten
oder gar neunten Jahrhundert herrührender , pergamen¬
tener Codex, zum ersten Mahl vollständig abgedruckt,

begleitet mit einer sehr einsichtsvollen Beleuchtung die.
scr Legende.

In der Geschichte der Wasserkirche (Heft I. ,
1842.) wird zwar bemerkt , daß in dem benannten Co¬
dex des Exuperius,  aber nur als eines Abwesenden,
erwähnt sey, daß erst in den Urkunden des Xlil . Jahr¬
hunderts zuweilen der Nahme ExuperantiuS  neben
Felix und Regula  vorkomme u. s. w. — Vielleicht
erlitt jener d-n Märtyrertod später als diese.

«7 29 lese man statt : die CcltischcnAlpen , dieCottischen.
— 32 „ „ „ Nachcm, Nachdem.
78 32 „ „ „ Liburinien , Liburnien.

107 — Note 2. Stiftung S>Nrtund e des GroßenMün-
1? e r 6.

In deisM ittheilungender ZürcherischenGe-
sellschaft für vaterländische Alterthümer,
Heft IV., S - N-  t7 ., wird die Möglichkeit geüussert,
daß die erwähnte Urkunde eher auf das Fraumünster
bezogen werden könnte.

123 28- 31 Note t . Kaiser Conradll -, genannt der Salier.
Conrad  II . war durch die Heirath der Nichte Kö»

mg Nud o lf lll, , dessen Neffe (nicht Groß Neffe) ; —
hingegen stand demLehtern KaiserHein rich in so fern
näher , als er dessen leiblichcrNcffe (Schwestersohn) war.

125 28 lese man statt:  2 . Dom Ende u. s. w. 3. Vom ff.
200 13  lese man statt:  Arnold von Limburg , Arnold  von

L c n zb u r g.
226 38 Note 4., lese man statt : in , ein-
238 11 lese man statt:  zeitlichen , zeitliche.
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